
Dopingkontrolle, 
was nun?

Ruhe bewahren und die 
Vorschriften beachten.
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Wer kann kontrolliert werden?

Sportlerinnen und Sportler mit einer Lizenz oder einer Mitgliedschaft bei einem 
Verein oder Verband, welcher Swiss Olympic angeschlossen ist. Das selbe gilt für 
Wettkämpfe mit dieser Ausgangslage.
Das Alter der kontrollierten Person, der Ort oder die Zeit spielen dabei keine Rol-
le. Eine Kontrolle kann immer und überall durchgeführt werden. Die kontrollierte 
Person ist angewiesen, den Anweisungen des Kontrollpersonals Folge zu leisten!

Die Kontrolle wird von sogenannten Doping Control Officers (DCO) durchgeführt.

Welche Rechte hat die Athletin oder der Athlet?

• Möglichst diskrete und korrekte Behandlung durch das Kontrollpersonal, die 
sich ausweisen müssen.

• Über die Konsequenzen im Falle einer Verweigerung informiert zu werden.
• Sich durch eine Vertrauensperson begleiten zu lassen.
• Bei Bedarf einen Dolmetscher beizuziehen.
• Sich den Ablauf der Kontrolle erklären und Fragen zu beantworten zu lassen.
• Nachzufragen, ob ein kurzer Aufschub der Probeentnahme möglich ist. Dies 

z.B. für:

• Eine Auswahl an originalverpacktem Kontrollmaterial zu erhalten und sämt-
liche Handgriffe damit selber vorzunehmen.

• Anwesenheit einer Kontrollperson gleichen Geschlechts bei der Urinabgabe.
• Bemerkungen zum Kontrollablauf, insbesondere allfällige Auffälligkeiten, auf 

dem Kontrollformular zu notieren.
• Eine Kopie des unterschriebenen Formulars zu erhalten.

► Athletinnen oder Athletenpräsentation, Siegerehrungen
► Verpflichtung gegenüber den Medien
► Teilnahme an direkt anschliessende Wettkämpfe
► Einleitung von direkt anschliessenden Regenerationsmassnahmen
► Notwendige, medizinische Behandlung
► Beschaffung eines Identitätsausweises



Welche Verpflichtungen hat die Athletin oder der Athlet?

• Sich bei Aufgebot einer Dopingkontrolle zu unterziehen (eine Probeentnahme 
zu verweigern, sich ihr zu entziehen oder sie zu manipulieren, stellt ein Ver-
stoss dar).

• Den Anweisungen des Kontrollpersonals Folge zu leisten.
• Sich gegenüber der Kontrollperson auszuweisen.
• Das Aufgebot zur Kontrolle durch Unterschrift auf dem Kontrollformular zu be-

stätigen.
• Sich zwischen dem Aufgebot und dem Einfinden in der Kontrollstation von 

einer Kontrollperson (Schatten) beaufsichtigen zu lassen.
• Sichtkontrolle bei der Urinprobe.
• Sorgfältige Prüfung der Angaben im Formular, insbesondere der Nummer des 

Kontrollsets.
• Nach Beendigung der Kontrolle das Formular zu unterzeichnen. 

Hier ist der Ablauf einer Kontrolle Schritt für Schritt dokumentiert und erklärt:
Ablauf einer Urinkontrolle | SSI (sportintegrity.ch)

Der Ablauf einer Kontrolle anhand eines kleinen Films:
Kontrollablauf | SSI (sportintegrity.ch)

Hier finde ich die Ausführungsbestimmungen zur Dopingkontrolle:
Ausführungsbestimmungen zu Dopingkontrollen und Ermittlungen 

Ausnahmebewilligung zu therapeutischen Zwecken 
(ATZ)

Wann hat die Athletin oder der Athlet Anrecht darauf?

1. Die betreffende verbotene Substanz oder Methode ist notwendig, um eine 
akute oder chronische Krankheit zu behandeln, deren Diagnose durch rele-
vante, klinische Evidenz gestützt ist.

2. Die therapeutische Anwendung der verbotenen Substanz oder Methode wird, 
mit überwiegender Wahrscheinlichkeit, keine zusätzliche Leistungssteigerung 
bewirken, ausser der erwarteten Rückkehr zum Zustand normaler Gesund-
heit.

3. Die verbotene Substanz oder Methode ist für die Behandlung der Krankheit 
indiziert und es besteht keine angemessene, erlaubte therapeutische Alterna-
tive.

4. Die Notwendigkeit der Anwendung der verbotenen Substanz oder Methode ist 
keine Folge eines früheren Dopingmissbrauchs.

Antrag für eine Ausnahmebewilligung zu therapeuti-
schen Zwecken (ATZ) 

230123_ATZ-Antragsformular.pdf (sportintegrity.ch)

Achtung: Unterschrift auf Seite fünf (5) nicht vergessen. Der Antrag soll vom zu-
ständigen Arzt sorgfältig und seriös ausgefüllt werden.

https://www.sportintegrity.ch/anti-doping/kontrollen/kontrollablauf/urinkontolle
https://www.sportintegrity.ch/anti-doping/kontrollen/kontrollablauf
https://www.sportintegrity.ch/sites/default/files/abde_2022_de.pdf
https://www.sportintegrity.ch/sites/default/files/230123_ATZ-Antragsformular.pdf


Tipps für die anwendenden Sportler:

• Prüfen Sie frühzeitig vor dem Wettkampf die geltenden Bestimmungen für den 
gewünschten Wettkampf

• Befolgen Sie die unter Rechte und Pflichten genannten Punkte
• Informieren Sie sich mit folgendem Hilfsmittel: Medi-Check Global DRO

Kriterien ausfüllen:

► Schiessen

► Schweiz

► Medikament
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